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Genehmigungsverfahren gemäß $ 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb von 10 Windenergieanlagen 

(WEA), Gemeinde Sülzetal, Landkreis Börde 

Landesplanerische Stellungnahme nach $ 13 Abs. 2 Landesent- 

wicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) 

Hier: 

Errichtung und Betrieb von 10 Windenergieanlagen 

(WEA 4 - 13) vom Typ Vestas V172-7.2 MW (7,2 

MW, Nabenhöhe 175 m, Rotordurchmesser 172 m, 

Gesamthöhe von 261 m) im Windpark Bahrendorf 

Gemarkung Bahrendorf, Flur 9, Flurstücke 3/9 und 12; 

Flur 4 Flurstücke 7/3, 7/4, 31/1, 14/2, 24/19, 24/18 27 

24/64 und 97/25 

Windpark Bahrendorf II GmbH & Co. KG 

Stau 91, 26122 Oldenburg 

Vorgelegte Unterlagen: Antragsunterlagen vom 14.11.2024 

Vorhaben: 

Standort: 

Vorhabenträger: 

Mit Datum vom 05.12.2024 wurden der obersten Landesentwicklungsbehörde 

die Unterlagen zum Antrag nach 8 4 BImSchG zur Errichtung und den Betrieb 

von 10 WEA im Windpark Bahrendorf zur landesplanerischen Abstimmung 

übergeben. Danach beantragt die Windpark Bahrendorf II GmbH & Co. KG als 

Vorhabenträger die Errichtung und den Betrieb von 10 WEA vom Typ Vestas 

Sachsen-Anhalt 

#moderndenken 

Halle, 04. Februar 2025 

Ihr Zeichen/lhre Nachricht: 

70.10.05/WP Bahrendorf 11/10 
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V172-7.2 MW (7,2 MW, Nabenhöhe 175 m, Rotordurchmesser 172 m, Gesamthöhe von 261 

m) im Windpark Bahrendorf. 

Nach Prüfung der Unterlagen ergeht für das beantragte Vorhaben die nachfolgende landes- 

planerische Stellungnahme. 

> Landesplanerische Feststellung 

Die vorgesehene raumbedeutsame Planung/Maßnahme ist mit den Zielen der Raumordnung 

vereinbar. 

> Begründung der Raumbedeutsamkeit 

Gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) sind raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen: Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige 

Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder 

Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehe- 

nen öffentlichen Finanzmittel. 

Das beantragte Vorhaben ist raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend und raum- 

beeinflussend. Die Raumbedeutsamkeit ergibt sich aus der besonderen Dimension der bean- 

tragten WEA sowie den damit verbundenen Wirkungen des Vorhabens auf den umgebenden 

Raum. 

> Begründung der landesplanerischen Feststellung 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für das Land Sachsen-Anhalt sind im Landesent- 

wicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) festgelegt und im Regionalen 

Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg (REP Magdeburg 2006) konkretisiert und 

ergänzt. 

Der LEP-LSA 2010 enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumordnung, 

die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des Landes 

Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind. Diese festgelegten Grundsätze und Ziele der Raum- 

ordnung sollen in die Regionalen Entwicklungspläne übernommen werden und, soweit erfor- 

derlich, konkretisiert und ergänzt werden. Laut der Überleitungsvorschrift in $ 2 der Verord- 

nung über den LEP-LSA 2010 gelten die Regionalen Entwicklungspläne für die Planungsregi- 

onen fort, soweit sie den in der Verordnung festgelegten Zielen der Raumordnung nicht wider- 

sprechen.
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Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat mit Beschluss vom 08.03.2022 die Einleitung des 

Verfahrens zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt beschlossen. 

Am 22.12.2023 hat die Landesregierung den ersten Entwurf zur Neuaufstellung des Landes- 

entwicklungsplanes Sachsen-Anhalt beschlossen und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der in 

ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts freigegeben. Auf 

die nachfolgenden Hinweise zum Aufstellungsverfahren wird verwiesen. 

Für das Plangebiet ist der REP Magdeburg 2006, der nach Veröffentlichung in den Amtsblät- 

tern der Mitglieder am 01.07.2006 wirksam geworden ist, maßgebend auf der Ebene der Re- 

gionalplanung. Ausgenommen sind die Festlegungen zur Windenergienutzung. Diese Rege- 

lungen zur Nutzung der Windenergie wurden mit rechtskräftigem Urteil vom 18.11.2015 durch 

das Oberverwaltungsgericht Magdeburg (OVG 2 L 1/13) für unwirksam erklärt und sind nicht 

mehr anzuwenden. 

Auf der Ebene der Regionalplanung weiterhin maßgebend ist der mit Veröffentlichung am 

16.04.2024 wirksam gewordene Sachliche Teilplan „Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 

Siedlungsstruktur - Zentrale Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge / Großflä- 

chiger Einzelhandel für die Planungsregion Magdeburg" (STP ZO Magdeburg). 

Mit dem LEP-LSA 2010 besteht die Notwendigkeit zur Anpassung der REPSs an die Ziele der 

Landesplanung. Die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg stellt zurzeit einen neuen 

REP für die Planungsregion Magdeburg auf, um insbesondere den vorgenannten Anforderun- 

gen gerecht zu werden. Die Regionalversammlung hat am 23.10.2024 den 5. Entwurf des REP 

der Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht (Beschluss RV 13/2024) zur öffentlichen 

Auslegung und Trägerbeteiligung beschlossen. 

Der vorliegende Entwurf enthält in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung. 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg ist grundsätzlich in Be- 

zug auf die in Aufstellung befindlichen Ziele der Regionalplanung als sonstige Erfordernisse 

der Raumordnung gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als Träger öffentlicher Belange für die Abgabe 

der Stellungnahme zuständig und zu beteiligen. 

Das Kapitel 5.4 wurde mit dem Beschluss der Regionalversammlung vom 12.10.2022 (Be- 

schluss RV 07/2022) aus dem Gesamtplan herausgelöst und mit dem Beschluss der Regio- 

nalversammlung vom 12.10.2022 (Beschluss RV 08/2022) als Sachlicher Teilplan „Ziele und 

Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg" mit Umweltbericht weitergeführt. 

Gemäß dem Ziel Z 103 des LEP-LSA 2010 ist sicherzustellen, dass Energie stets in ausrei- 

chender Menge, kostengünstig, sicher und umweltschonend in allen Landesteilen zur Verfü-
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gung steht, wobei insbesondere die Möglichkeit für den Einsatz erneuerbarer Energien auszu- 

schöpfen und die Energieeffizienz zu verbessern sind. Das Vorhaben entspricht dieser lan- 

desplanerischen Zielstellung. 

Die Errichtung von Windkraftanlagen ist dabei wegen ihrer vielfältigen Auswirkungen räumlich 

zu steuern (LEP-LSA 2010, Z 108). Die räumlichen Voraussetzungen für die Nutzung der 

Windenergie sind in den Regionalen Entwicklungsplänen zu sichern (LEP-LSA 2010, Z 109). 

Gemäß dem Ziel Z 110 des LEP-LSA 2010 sind für die Nutzung der Windenergie geeignete 

Gebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen durch die Festlegung von Vorranggebieten 

mit der Wirkung von Eignungsgebieten raumordnerisch zu sichern. Darüber hinaus können 

Eignungsgebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen festgelegt werden (LEP-LSA 2010, 

G 82). 

Vorranggebiete sind gemäß 8 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame 

Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in die- 

sem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht 

vereinbar sind. 

Die Gebietskategorie der Eignungsgebiete ist mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 

Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 22.03.2023 (BGBl. | Nr. 88) am 

28.09.2023 aufgehoben worden. 

Eignungsgebiete waren gemäß 8 7 Abs. 3 Nr. 3 ROG (alte Fassung) Gebiete, in denen bestimm- 

ten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die städtebaulich nach $ 35 BauGB zu be- 

urteilen waren, andere raumbedeutsame Belange nicht entgegenstanden, wobei diese Maßnah- 

men oder Nutzungen an anderer Stelle des Planungsraumes ausgeschlossen waren. 

Allerdings gelten die Rechtswirkungen der noch bestehenden wirksamen Vorranggebiete mit 

der Wirkung von Eignungsgebieten und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie in 

noch rechtswirksamen Regionalen Entwicklungsplänen gemäß 8 245e Abs. 1 BauGB fort. Die 

Vorschrift regelt, dass die aufgrund von Bestandsplanungen schon vorhandenen Wirkungen 

des 8 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (WEA nur innerhalb der Vorranggebiete / Eignungsgebiete für 

die Nutzung der Windenergie zulässig und sonst nirgendwo) übergangsweise weiter Anwen- 

dung finden. Dies soll sicherstellen, dass Bestandsplanungen in einem Übergangszeitraum 

weiterhin umfassende Steuerungswirkung entfalten (Novellierung des BauGB aufgrund von 

Wind-an-Land-Gesetz vom 20.07.2022, Inkrafttreten am 01.02.2022). Die im REP Magdeburg 

2006 ausgewiesenen Eignungsgebiete für die Nutzung der Windenergie sowie Vorranggebiete 

für die Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten wurden jedoch bereits 

mit rechtskräftigem Urteil vom 18.11.2015 durch das Oberverwaltungsgericht Magdeburg 

(OVG 2 L 1/13) für unwirksam erklärt und sind nicht mehr anzuwenden.
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Da die im REP Magdeburg 2006 ausgewiesenen Vorrang-/ Eignungsgebiete aus den vorge- 

nannten Gründen für unwirksam erklärt worden sind, befinden sich die Standorte der bean- 

tragten WEA zum gegenwärtigen Zeitpunkt in keinem rechtswirksamen Vorranggebiet mit der 

Wirkung von Eignungsgebieten oder Eignungsgebiet für die Nutzung von Windenergie. 

Das beantragte Vorhaben der Errichtung und des Betriebes von 10 WEA ist an einem Standort 

vorgesehen, für die im LEP-LSA 2010 und im REP Magdeburg 2006 keine freiraumstrukturel- 

len oder infrastrukturellen Ziele der Raumordnung unmittelbar festgelegt sind. Ziele der Raum- 

ordnung stehen dem Vorhaben somit nicht entgegen. 

> Rechtswirkung 

Ich verweise auf die Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung gemäß 8 4 ROG. 

Private Antragsteller sind über 8 4 Abs. 2 ROG i. V. m. 8 35 Abs. 3 Satz 2, 1. Halbsatz BauGB 

nur an die Ziele der Raumordnung gebunden. 

> Hinweis zum Verfahren der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes 

Der erste Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt, für den das Beteili- 

gungsverfahren öffentlicher Stellen und der Öffentlichkeit gemäß $ 9 Abs. 2 ROG in Verbin- 

dung mit 8 7 Abs. 5 LEntwG LSA im Zeitraum vom 29.01.2024 bis einschließlich 12.04.2024 

stattgefunden hat, umfasst folgende Planunterlagen: Textteil und Begründung, Hauptkarte, 

Festlegungskarte Raumstruktur, Festlegungskarte Mittelbereiche, Festlegungskarte Untertä- 

gige Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung, Erläuterungskarte Schwerpunktraum für die 

Landwirtschaft sowie Umweltbericht. Der bisherige Verfahrensstand kann unter www.landes- 

entwicklungsplan-st.de eingesehen werden. 

> Hinweis Raumordnungskataster 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt gemäß 8 16 Abs. 1 LEntwG LSA das Raumord- 

nungskataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt, welches die raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen aller Ebenen und Bereiche im Land Sachsen-Anhalt nachweist. Auf Antrag 

stellen wir Ihnen gern die Inhalte des ROK für die Planung bereit. Als Ansprechpartnerin steht 

Frau Hartmann (Tel.: 0345-6912801) zur Verfügung. Die Abgabe der Daten erfolgt kostenfrei 

in digitaler Form (Shape-Format, amtliches Koordinatensystem ETRS 89 UTM/sechsstelliger 

Rechtswert).
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> Hinweis zur Datensicherung 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt gemäß 8 16 LEntwG LSA das ROK des Landes 

Sachsen-Anhalt, welches die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aller Ebenen 

und Bereiche im Land Sachsen-Anhalt nachweist. Zur sach- und fachgerechten Führung des 

ROK ist es erforderlich, die oberste Landesentwicklungsbehörde vom Abschluss des jeweili- 

gen Verfahrens in Kenntnis zu setzen. Hierzu ist mir das Datum der Genehmigung/Zulassung 

mitzuteilen. Soweit räumlich Änderungen im weiteren Verfahren nach meiner letzten Beteili- 

gung vorgenommen wurden, bitte ich um die Zustellung des gültigen Lageplans der Genehmi- 

gung-/Zulassungsfassung. 

Die Unterlagen sind aufgrund der elektronischen Aktenführung nur per E-Mail an: 

poststelle-mid@sachsen-anhalt.de 

unter Bezug unseres Aktenzeichens im Betreff. 

Mit dieser Stellungnahme wird den vorgeschriebenen Genehmigungs- und Zulassungsverfah- 

ren nicht vorgegriffen und es werden weder öffentlich-rechtliche noch privatrechtliche Zustim- 

mungen und Gestattungen erteilt. 

Im Auftrag 

Rüter 

Anlage — Rechtsgrundlagen



Anlage 

Rechtsgrundlagen: 

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. | S. 2986), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 | Nr. 88) geändert worden ist, 

Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 

(GVBl. LSA S. 170), geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2024 (GVBl. LSA S. 23), 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP- 

LSA 2010) vom 16. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 160), 

Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg (REP MD) vom 17. Mai 

2006 (Amtsblätter der betroffenen Landkreise, wirksam seit 01. Juli 2006), 

Festlegungen zur Windenergienutzung 

Die Regelungen zur Nutzung der Windenergie wurden mit rechtskräftigem Urteil vom 

18.11.2015 durch das Oberverwaltungsgericht Magdeburg (OVG 2 L 1/13) für unwirksam 

erklärt und sind nicht mehr anzuwenden, 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. IS. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 

I Nr. 394).


